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Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. 

 

Wärmedämmung oder Kesseltausch ? 

 
(VZ / 27.07.10) Häufig stehen Besitzer von Altbauten vor der Frage, ob 

es sinnvoller ist, eine möglichst große Energieeinsparung durch den 

Einbau neuer Fenster und die Verbesserung der Wärmedämmung o-

der durch den Austausch des alten Heizkessels zu erreichen. Die Be-

antwortung der Frage sollte jedoch nicht auf ein "Entweder-Oder" son-

dern auf ein "Sowohl als Auch" hinauslaufen, denn Wärmedämmung 

und Kesselerneuerung sind keine Gegensätze.  

In der Praxis heißt das: ist der Kessel defekt, sollte er durch ein spar-

sames Neugerät ersetzt und gleichzeitig der Einbau einer Solaranlage 

geprüft werden. Wird ein Außenbauteil des Hauses renoviert, sollte 

gleichzeitig auch die Wärmedämmung an dieser Stelle verbessert wer-

den. Bei konsequenter Umsetzung lassen sich bei Altbauten bis zu 50 

% und mehr Energie einsparen. 

Wichtig ist, dass man vor Beginn der Maßnahme unabhängigen Rat 

einholt. Die Energieberater der Verbraucherzentrale RLP e.V. helfen 

bei allen Fragen zur Energieeinsparung im Haus weiter. Ein kostenlo-

ses und persönliches Beratungsgespräch erhält man nach telefoni-

scher Voranmeldung. Heizungsmessprotokolle des Schornsteinfegers 

und Baupläne des Hauses sollten in die Energieberatung mitgebracht 

werden. 

Der Energieberater hat jeden 1.+3. Mittwoch im Monat, von 13 – 

16.45 Uhr Sprechstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung in As-

bach, Flammersfelder Str. 1. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. 

Voranmeldung unter: 0 26 83 / 912-142. 

 
 
 
VZ-RLP 
 
 
Für weitere Informationen: 
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Energieberatungshotline 01805 / 60 75 60 20  
(14 Ct/Min. aus dem deutschen Festnetz) 
Montags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, 
Dienstags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, 
Donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. 

 
 
Veröffentlichungen – auch auszugsweise – sind nur mit Quellenangabe innerhalb von 
4 Wochen ab Versanddatum gestattet. Spätere Veröffentlichungen sind aus Aktuali-
tätsgründen nur in Abstimmung mit dem Herausgeber möglich. Nach Abdruck bitten 
wir um Übersendung eines Belegexemplars.  
 


